
Klagegründe und wesentliche Argumente 

Die Kommission stützt ihre Klage auf zwei Rügen, die sie aus 
der Verletzung von Art. 43 EG herleitet. 

Mit ihrer ersten Rüge macht sie geltend, dass das nationale 
Recht die durch den Vertrag garantierte Niederlassungsfreiheit 
in unvertretbarer Weise beschränke, indem es bestimme, dass 
höchstens 25 % des Gesellschafskapitals von Sociétés d’Exercice 
Libéral à Responsabilité Limité, die Labors für biomedizinische 
Analysen betreiben, von Laien gehalten werden dürfen. Das von 
der Beklagten als Rechtfertigung geltend gemachte Ziel des 
Schutzes der öffentlichen Gesundheit könne durch weniger ein
schränkende Maßnahmen als die hier fraglichen erreicht werden. 
Zwar erscheine das Erfordernis, dass biomedizinische Analysen 
von Personal durchgeführt werden müssen, das über die aus
reichende Fachkunde und eine entsprechende Berufsausbildung 
verfüge, berechtigt, doch scheine es außer Verhältnis zum ver
folgten Zweck zu stehen, diese Qualifikationen für das bloße 
Eigentum an biomedizinischen Labors oder das Recht, diese zu 
betreiben, zu verlangen. 

Mit ihrer zweiten Rüge beanstandet die Kommission das allge
meine Verbot für Berufsfremde, sich am Kapital von mehr als 
zwei Gesellschaften, die zum gemeinsamen Betrieb von einem 
oder mehreren Labors für biomedizinische Analysen gegründet 
wurden, zu beteiligen. Die beschränkenden nationalen Maßnah
men könnten nicht mit dem von der Beklagten angegebenen 
Ziel, die Entscheidungsbefugnis und die finanzielle Unabhängig
keit der Berufsangehörigen auf diesem Gebiet zu erhalten, sowie 
dem Erfordernis, eine gleichmäßige Verteilung der Labors über 
das gesamte Staatsgebiet sicherzustellen, gerechtfertigt werden. 

Vorabentscheidungsersuchen des Verwaltungsgerichts 
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Verfahrenssprache: Deutsch 

Vorlegendes Gericht 

Verwaltungsgericht Wiesbaden 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kläger: Hartmut Eifert 

Beklagter: Land Hessen 

Beigeladener: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung 

Vorlagefragen 

1. Sind die Art. 42 Abs. 1 Nr. 8b und 44a der VERORDNUNG 
(EG) Nr. 1290/2005 DES RATES vom 21. Juni 2005 über 
die Finanzierung der Gemeinsamen Agrarpolitik (ABl. L 209 
vom 11.8.2005, S. 1), eingefügt durch VERORDNUNG (EG) 
Nr. 1437/2007 DES RATES vom 26. November 2007 zur 

Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1290/2005 über die 
Finanzierung der gemeinsamen Agrarpolitik (ABl. L 322 
vom 7.12.2007, S. 1), ungültig? 

2. Ist die VERORDNUNG (EG) Nr. 259/2008 DER KOMMIS
SION vom 18. März 2008 mit Durchführungsbestimmun
gen zur Verordnung (EG) Nr. 1290/2005 des Rates hinsicht
lich der Veröffentlichung von Informationen über die Emp
fänger von Mitteln aus dem Europäischen Garantiefonds für 
die Landwirtschaft (EGFL) und dem Europäischen Landwirt
schaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums 
(ELER) (ABl. L 76 vom 19.3.2008, S. 28) 

a) ungültig 

b) oder nur deshalb gültig, weil die RICHTLINIE 
2006/24/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 
UND DES RATES vom 15. März 2006 über die Vorrats
speicherung von Daten, die bei der Bereitstellung öffent
lich zugänglicher elektronischer Kommunikationsdienste 
oder öffentlicher Kommunikationsnetze erzeugt oder 
verarbeitet werden, und zur Änderung der Richtlinie 
2002/58/EG (ABl. L 105 vom 13.4.2006, S. 54) ungül
tig ist? 

Falls die in der ersten und zweiten Frage genannten Vorschriften 
gültig sind: 

3. Ist Art. 18 Abs. 2 2. Spiegelstrich der RICHTLINIE 
95/46/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES 
RATES vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 
und zum freien Datenverkehr (ABl. L 281 vom 
23.11.1995, S. 31) dahin auszulegen, dass die Veröffentli
chung nach der VERORDNUNG (EG) Nr. 259/2008 DER 
KOMMISSION vom 18. März 2008 mit Durchführungsbe
stimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 1290/2005 des Rates 
hinsichtlich der Veröffentlichung von Informationen über 
die Empfänger von Mitteln aus dem Europäischen Garantie
fonds für die Landwirtschaft (EGFL) und dem Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 
Raums (ELER) erst erfolgen darf, wenn die in diesem Artikel 
vorgesehene Verfahrensweise, die die Meldung an die Kon
trollstelle ersetzt, durchgeführt worden ist? 

4. Ist Art. 20 der RICHTLINIE 95/46/EG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS UND DES RATES vom 24. Oktober 1995 
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung per
sonenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (ABl. L 
281 vom 23.11.1995, S. 31) dahin auszulegen, dass die 
Veröffentlichung nach der VERORDNUNG (EG) Nr. 
259/2008 DER KOMMISSION vom 18. März 2008 mit 
Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 
1290/2005 des Rates hinsichtlich der Veröffentlichung 
von Informationen über die Empfänger von Mitteln aus 
dem Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft 
(EGFL) und dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) erst erfolgen darf, 
wenn die Vorabkontrolle erfolgt ist, die das nationale Recht 
für diesen Fall vorschreibt?
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5. Falls die vierte Frage bejaht wird: Ist Art. 20 der RICHTLINIE 
95/46/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES 
RATES vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 
und zum freien Datenverkehr (ABl. L 281 vom 
23.11.1995, S. 31) dahin auszulegen, dass keine wirksame 
Vorabkontrolle vorliegt, wenn sie auf der Grundlage eines 
Verzeichnisses nach Art. 18 Abs. 2 2. Spiegelstrich dieser 
Richtlinie erfolgt ist, das eine vorgeschriebene Information 
nicht enthält? 

6. Ist Art. 7 — und hier insbesondere Buchstabe e — der 
RICHTLINIE 95/46/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 
UND DES RATES vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natür
licher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Da
ten und zum freien Datenverkehr (ABl. L 281 vom 
23.11.1995, S. 31) dahin auszulegen, dass er einer Praxis, 
die IP-Adressen der Benutzer einer Homepage ohne deren 
ausdrücklicher Einwilligung zu speichern, entgegensteht? 

Klage, eingereicht am 6. März 2009 — Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften/Französische Republik 

(Rechtssache C-94/09) 

(2009/C 113/47) 

Verfahrenssprache: Französisch 

Parteien 

Klägerin: Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Pro
zessbevollmächtigte: M. Afonso) 

Beklagte: Französische Republik 
Anträge 

Die Kommission beantragt, 

— festzustellen, dass die Französische Republik dadurch gegen 
ihre Pflichten aus den Art. 96 bis 99 Abs. 1 der Mehrwert
steuer-Richtlinie ( 1 ) verstoßen hat, dass sie nicht auf alle Leis
tungen von Bestattungsunternehmen, einschließlich der Lie
ferung von damit im Zusammenhang stehenden Gegenstän
den, einen einheitlichen Mehrwertsteuersatz angewandt hat; 

— der Französischen Republik die Kosten aufzuerlegen. 
Klagegründe und wesentliche Argumente 

Mit ihrer Klage macht die Kommission geltend, dass die franzö
sischen Steuervorschriften die Funktionsfähigkeit des Mehrwert
steuersystems beeinträchtigten, da danach zwei Mehrwert
steuersätze auf die Dienstleistungen und die Lieferungen von 
Gegenständen der Bestattungsinstitute an die Familien der Ver
storbenen angewandt würden, obwohl es sich in der Praxis um 
einen einheitlichen komplexen Umsatz handele, der mit einem 
einheitlichen Steuersatz belegt werden müsse. 

Insbesondere trenne die Beklagte ohne rechtfertigenden Grund 
die Beförderung des Leichnams mit Hilfe eines speziell hierfür 
ausgebauten Fahrzeugs, auf die ein ermäßigter Steuersatz ange
wandt werde, von anderen Tätigkeiten der Bestattungsinstitute, 
wie z. B. dem Einsatz von Trägern zur Überführung des Leich
nams oder der Lieferung eines Sargs, für die der Mehrwert
steuer-Normalsatz gelte. Nach gefestigter Rechtsprechung dürfe 
ein Umsatz, der eine wirtschaftlich einheitliche Leistung dar
stelle, im Interesse eines funktionierenden Mehrwertsteuersys
tems nicht künstlich aufgespalten werden. Tatsächlich sei übri
gens die überwältigende Mehrheit der Familien, die ein Bestat
tungsinstitut mit der Organisation einer Beisetzung beauftragten, 

der Meinung, dass es sich bei den betreffenden Tätigkeiten um 
ein und dieselbe Leistung handele. 

Die Kommission wendet sich ferner gegen die Entscheidung der 
Beklagten, variable ermäßigte Steuersätze auf die Leistungen der 
Bestattungsinstitute anzuwenden. Art. 98 Abs. 1 der Mehrwert
steuer-Richtlinie gestatte es nämlich nicht, auf bestimmte Beför
derungsleistungen einen ermäßigten Steuersatz und auf die an
deren Leistungen der betreffenden Bestattungsinstitute einen 
Normalsatz anzuwenden und dadurch das Niveau des effektiven 
Steuersatz zwangsläufig unter den in Frankreich geltenden Nor
malsatz zu drücken. Darüber hinaus variiere das Niveau dieses 
ermäßigten Satzes von Umsatz zu Umsatz, je nachdem, welches 
Gewicht die unter den ermäßigten Satz fallenden Leistungen 
jeweils hätten, was ebenfalls durch die Mehrwertsteuer-Richtlinie 
verboten sei. 

( 1 ) Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über 
das gemeinsame Mehrwertsteuersystem (ABl. L 347, S. 1). 

Klage, eingereicht am 6. März 2009 — Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften/Irland 

(Rechtssache C-95/09) 

(2009/C 113/48) 

Verfahrenssprache: Englisch 

Parteien 

Klägerin: Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Pro
zessbevollmächtigte: S. Pardo Quintillán und A. A. Gilly) 

Beklagter: Irland 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— festzustellen, dass Irland dadurch gegen seine Verpflichtun
gen aus den nachstehend genannten Artikeln der Richtlinie 
91/271/EWG des Rates ( 1 ) vom 21. Mai 1991 über die Be
handlung von kommunalem Abwasser und aus Art. 19 die
ser Richtlinie verstoßen hat, 

— dass es die empfindlichen Gebiete im Sinne von Art. 5 
Abs. 1 der Richtlinie nicht vollständig und ordnungsge
mäß ausgewiesen hat, 

— dass es die Anforderungen von Art. 3 Abs. 1 und 2 und 
Art. 5 Abs. 2, 3, 4 und 5 der Richtlinie in Bezug auf 
bestimmte empfindliche Gebiete nicht vollständig und 
ordnungsgemäß erfüllt hat, 

— dass es die auf den 31. Dezember 1998 festgesetzte Frist 
für die Erreichung des in Art. 5 Abs. 2 und 3 der Richt
linie genannten Behandlungsniveaus nicht in Bezug auf 
das gesamte in empfindliche Gebiete oder in die jewei
ligen Wassereinzugsgebiete empfindlicher Gebiete einge
leitete kommunale Abwasser bestimmter Gemeinden mit 
mehr als 10 000 Einwohnerwerten eingehalten hat, 

— dass bei bestimmten Gemeinden nicht dafür Sorge ge
tragen wurde, dass die in Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 
vorgesehene Kanalisation den Anforderungen des Art. 3 
Abs. 2 genügt, und 

— dass es die nach Art. 5 Abs. 6 der Richtlinie vorgeschrie
bene Überprüfung nicht innerhalb der vorgeschriebenen 
Frist, die am 31. Dezember 1997 ablief, ordnungsgemäß 
durchgeführt hat;
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